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Die ]Ërr'ächtung deß' dreigeschoi3igen l#ohnblocks dez' Firma Kurpfälzische
Wohntugs-und Siedlungsbau G)JBH, Heidelberg, im Jahn'e a950, hat den be-
stehenden Bebauungsplan Schützenstl'asse , von 26.2. 1937 durchbrochen und
da:nit zunichte gemacht. in der Fo].ge wurde die weitere Bebauung im. Ein
weisungsvei'fahren behandelt , wobei die vorgefaßte Ordnung der Bebauung
vera.oi'ën ging. Durch die allgemeine Wohnungsnot entstanden statt jein--
fanilienhäuse)'n Zwei- und }.{ehrf&mi.Lien1läu3ers wodurch auch andere Baufor-
nen als d.ie ursprünglichen entstanden. Um nun die Schließung der Bauliickei
land vor allem di-e Endbebauung der Wohnblockgruppe sowie Bebauungsvor-
scbbrifben überhaupt kaarzuste].].en, wird der nachfolgende Bebauungsplan
aufgöstellb .,
Die :zeichnerische Darstellung des Bebautmgsplanes (Durchfübrungsplan)
Verbindung nlt den folgendena
ist raaßgebend für die Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften nach
dem -\uf6auge.sebi Rheinland/Pfalz (v. 1.8. 1949 GVBL.S. 317-).

B Umf;3jng Q:eg Bebap!!Bgsgpbi!:eibea
Die tTmgrerizung des Bebauungsgebietes ist auf dem Bebauungsplan in grüner
Farbe dargeste[[t. Das Bebauungsgebiet umfaßt fo]gende P].annummern:
263, han/5, 'viii/4,
1115/4, 1115/5,
ii1'8/4. anna/5,
1141 , 1142 , '1143 ,
1151 1/3 , 1151 1/2,

/4, viii/8, mann/7,
1115/6, 1115/?, 1'115.
na227'2, i122/6, i121/2,

la44. at45 , 1'i4ö, n147,
1151 1/5, 1152.

iii1/6, ii12, ain5 i/2, 1i15/3,
'1116, 11'18, 1"118/1 ,

1138, 1138/1 ,
1148 ,

/1 , 1118/2,''11"18/3,
1139 1/2, 11zn,
n150, i151 , ia5'iaa49 . 4 ,' }
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Zur Ordnung von Grund und Boden und zur Ordnung der Bebaugi
Gemäß Abschnitt [[[ und ]V des AufbaugQ$9tzes ,-Rhei-n].,and-]d'a].z sind fo].
.geil-dë' ver-Herb.bare Grundlagen--vorhändëh bzw. werden folgende Maßnah:aiëÄ
notweildl.Ë; wex'den :

a/ Das Bebauungsgebiet wird im :.Testen von dem Verbindungsweg zwiäëliën
läolzweg un(ll Langer WiRBel'b, fortgesetzt durch die westliche GrundsbüoL:
gi:enge der Plannummel' 2613, i.tn Noiiden von dem Weg (EINT.1110 1/5) und
der' Schiibzenstrasse und im Süden von der süd]ichen Bebauung des Ho].z-
wtlges ab der Kreuzung Schützenstra3e bis zur Gemarkungsgrenze
Secbach, begreËizt.

b/ Belt holzweg ist bei'ects ausgebaut. Schützenstraße und Verbindungsstz'aß
vom Langen Wingei'b zum !holzweg liegen in ihrem Verlauf fest. massen
abel' noch ausgebaut werden. Die Ver'längerung der Schützenstraße gegen.
Wusben wird bis zum Schulgelände geführt. Das Grundstück Plannummei'
1'1'15 '1/2 wi.rd a]s Ersch].ießungsweg mit einem h'endep].atz wld einer Fuß
gail.gervel:'bindung zur Schützenstraße' ausgebaut , wodurch etwa 6-7 Bau
BI'undsbücke gewonnen werden .

\
/

c/ Amt].sche Umlegungen sind wicht erfand.erlich.
d/ ,äuf kosten.Lose Abel'übung v'on. büi.Igel-anda gem.$ 24 des Aufbaugesetzes

wii'd genen'e]-]. nicElt verzichten , Dcr Stadtrat behält sich die Entschei
ditng von .F a]] zu Ë*a].l prof.
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lwangBma13Ëlahmen zu.r z,eitlichen Erreicht.!ng dei' 3au.Ërelich-b ({1 64 AUf
+augesetz.) sind gegenwä:i'tig nicht beabsichtig-b.
)ie vo]-:Lständige Bebauung des Geländes isb jederzeit möglich.

DtircËführunusplan
Zur Durchführung des Bebauungsplanes Spitza3htmorgen
Aufl)augesetzes eine Durchführungsplan aufgestellt .

ist gem. $ 18 des

""$$1:11ill?il)ll:l\li ll$ 1111'1ig1liË$1;i:'$ü:-Verne 3 sung .

!g=WtqPr. ]blZg;u411%

&l \Ërohnsied].ungsgQ$iet bestimmt . Pitzachtmorgen wird grundsätze.ich yugi

Gewerbe.sche und landwirtschaftliche ,Betriebe sind nicht zugelassen.
vera.en hiervon ausgenommen. ung aes wonngeDtetes Bestimmt sinai

b/ l)ie Bebauung hat in c,ffener Bauweise zu . er'fo].ge n .
e i. nze ]. nen ergibt sich fo].genie Bebauung:
f;üd].ich de'- Schützenstrasse

l$ill lli11illlii:Hli1lllillW::ii':i : :: ! ; z?!
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C- o }lörd].ich Ho].zwei

a"h.es'h'öi:.b"jje!:l8a«tS.eUäu,er ni-t flachgeneigbem Sattelüch,
7

:l.Biel:i: : ?$:::!!:f :Ë: : ?:.ä;i:g; :: IË ;g Ë'. :,*führungsplan 1: 1000 ersichtlich.
Südseite Holzweg
1)1Xr: 1122/'2 bii ]n39/2 eineinha].bgeschoßige Einfainilienbäuser nit5Go Dachneigung, 'i'iyi/z eineinhalbgeschoßige Einfamilienhäuser mit

beiderseits, trau:fseitig zuz' Stl'aße.

flachnenei'-t-m a.'-.-. zweigeschoßige Ein- und Zlr8iramiiienhauser ®tt
zeitig zur Straße. n9 uacmiezging etwa )u' beiderseits, drauf.

giebelseitig Zur Stl'aße , eigeschoJ3i8e Zv/ei-und rHehrfamillenhäuser
von. PINE: 1147 bi! 'iaea eineinhalbgeschoßige
giebelseitiß zur Straße. Dachneigung etwa'50oBebauung, ebenfa]].s

be idergeib s .

l)er Verbindungsweg zwisc]len Ho].zwei und
durch die Wohnb].oëkgruppe bereits beda.ut ,

Hr ing ?r' i; is b (; st'wäl+ :s
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)er Min(!estgebäudeabstand wird ui.t '7,00 !iTcteFD festgelegt.! das sind
.3,5 m Grenzabstand für jedes Gebäude. Geringere Gi"enzabsbände werden

. nur im ]ii.nverständnis nit den Nachbarn zugelassen, wenn diese sich ve
l pflichten! ibrei'seins das zuäätal.nahe Maß auf den vorgesckuiebenen Ge-,
K bäudeabstand einzuhalten.

J

Di,e Zwi.schenräume dill'fen durch spätere Anbauten oder Nebenglebäude,
auch wenn diese nicht genehmigungspflichtig sind,nl.cht einge Echt'änkt
werden. Ausnahmen .hiervon können dlr bei Gal'aßen genehmigt werden.

d/ Anbauten an Gebäude meissen architektonisch einwandfrei dem Hauptge:
bände und ä-eH Straßenbild zugeordnet werden. Anbaus:en aus Eisen und
G[as, Ho].zschuppen und ander'e s den Gesamtcha.rakter störende Bautei].e
sind tzi:ttersagt,' auch wenn sË nicht genehmigungspflichtig sind.

a/ Gal'ages sind gem.$ 5 der Vei'ordnung über Garagen ünd ZIP:i-nstellplätze
air Kraftfahrzeuge mi.t einzuplanen, auch wenn sie vorerst nicht zur
Ausführung komtaent Sie sind iiöglichst mlt dem Haupt;gebäude zu verbirden odür bei zweilbenac1lbarten auf der Grundstücksgrenze gegeneinan
der zu et'ric ht en.
Bei Bast",hu ligen werden aaaragen se]bstverständ]-ich eingebaut .a f/ Daclaformen sind unter b bereits angegeben. DachlgaulË)en sind dem Ges&Elt
bau[cörlË)er im gefä].eigen Verhältnis anzupassen. Fa]].s durchlaufende S
Schleppgaupen zur J.uifühl'ung koennen sollten, darf Ihr'e llängg die Hält
te 'ier frauflänge nicht übersch!'elben. Bei flachgeneigten Dächern
werden keine Dachausbauten zugelassen.

> g/ Die Vol'gartens hefe
che nd e anzuhalten .

jeweils dem Durchführungsplün 1 : 1000 entspre-

h/ Der Garten mu13 von jeder Bebauung dui'ch Nebengebäude freigehalten
werden. Schuppen und ähnliche Bauanlagen entlang der seitlichen
Grundsbücksgrenzen entsprechen nicht äem. Charakter der offenen Bau-
weise und werden daher nicht zugelassen. Ausgenommen sind k].eine
Fedërviehställe, die eine Bauhöhe von 2,50 m nicht überschreiten din'
fen. Werde.n die seit].lehen Grundsbiicksgrenzen durch Nlauern gebildet,
so darf die lITauer eine Höhe von 1,80 m nicht überst;eigen.

i/ GrunëgtBqkgg infriedj:g!!p:gg:Q
Schub ze ristras se S(idseitë

a Bruchstein.mauer'werk hammerr'echt oder geprellt ; bei Stützmauern ge
fügt auch Bruchsteinverblendung. Gltterwerk oder Elngangstüren lu
SchilËdeeisen . Keine Zwischenpfei].er.
Holzweg NJQr4seite
Dle Wohnblockbebauung erfordert ein Offenhalten der' Freiflächen gegen
die Str'aße,deshalb ist hier nur eine Mauer' in der Höhe des hinter de=
Bürgersteig liegenden Ge]-endes angebracht. Ausführung in Bruchstein.
liolzwëg Südse ite
Bruchsteinmauerwerk hammerrecbt adel' gepre].]t ,pai'a]]e]. laufend mitdei.'
Neigung der Straße.(keine Abtreppungen) Bei Stützmauern genügt auch
Verblendung mit Bruchsteib. Bei geringen\ llöhenunterschied zwischen
Büro:ersteig und Ge]-ände soll die Höhe der .Einfriedi.gukg 1,20 m nicht
übersteigen. Gitter und Eingangspforten in Holz oder Eisen, was mit
Rücksicht auf' die vorhandene Bebauung von Fa]], zu Fall entschieden
wird. FLIP den neuen ET'sch].ießtLngsweg wii'd auf der Nordseite ein Dia
gona[zaun Eilt fianiche].n vorgeschrieben, Eiöhe 1,00 rn-],]O m mit Bruc]i-
steinsockel, (höhe etwa 20 cm) und BT'uchsteinpfeilern an Eingangs
pforte und Einfahrt. Zwischenpfeiler sind nicht zugelassen. Die Ein-
friedigungen sind pai'a]-]e]. laufend mit der Neigung dei' Straße anzu-
legen, (keine Abtreppungen)
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Qst seite

li:l;g::ii.Tii:lt: .;l'l::li*.E}'::?ä++'#@::liË--:g, dui'ch Maschenä.Takt,verf aufend,
mi'b

p'ür das.Grundstück nördlich des Ei schließungsweges gill die
aer' .Ktnzriedigung fur die lqordseit.e des Ersch].ießungsweges.

Vöi'schrift
/

t' ]]:9:kehl:U.]SßU
De!' Holzweg i3t mit 6,00 m I'ahrbahn und zwei Bürgerstei8en Eilt
Breite bei'e5.ta ausgebaut;.'und mit eilig.-r Stralsenciecke versehen.

Je 1,50 m
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Schü+u zehstrë3.s se ,
kanal is i. e rl; . flol2;weg; und Var'bindungsstralie voi.: langen wi.ngerb sind

l)e!' -EI'scblielSungsweg wiJ'd bei der
a !J=99zBgW!.B9;43Bg;=

G&sveT.3ca.FËluHa'+''p'--+= ;na= -ew a--K--b''q

Anlage mit ei-nein R.'..na]. a.bsge stattet .

Sc }iütze n str asse
Hole. weg
Verb indüngs stf aße
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übel'a] ] oberst'fisches l.eitungssysterü(FI'e i.Leib unlg)
Schiß.t zen 3bl:'aße
!!olzweg
\rel'b i.ndung sstraße
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Eit'rjE.altena.Dtag;e w-d Stl'aßenbeleuchtuäg sind durch den

:g:ËE:":='?:: :: ::g: :l::Sg:";E;d=:',};.%;ëg'i=1;E'.?: Ëi:üi;i"'
gemäe Un19Bi"l:lucei'urigen w€,ren in der Zeit.vgm 18:7.n9sc bis n8.8.1956
Einspr' .tebe bird nicht erfc]. u n.Lana-i lale; ü!!'ent.lich a.uf'gelegene

Bad Dürkheim, 6. Sept;elber '1956
St a(i.tve r'\lra].t un g

Der Bill"gerner:star
Neodadt an der Weinte:tw. dn"",,.ä::112-lz:."".Z.":Zlrllg"."'"

La ndra team l:
- Kreisbauamt -
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